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VORBEMERKUNG 
Alle Schulen verfügen nach § 36 i.V.m. § 33 Infektionsschutzgesetz (IfSG) über einen 
schulischen Hygieneplan, in dem die wichtigsten Eckpunkte nach dem Infektionsschutzgesetz 
geregelt sind, um durch ein hygienisches Umfeld zur Gesundheit der Schülerinnen und Schüler 
und aller an Schule Beteiligten beizutragen.  
 
Alle Beschäftigten der Schulen, die Schulträger, alle Schülerinnen und Schüler sowie alle 
weiteren regelmäßig an den Schulen arbeitenden Personen sind darüber hinaus angehalten, 
sorgfältig die Hygienehinweise der Gesundheitsbehörden zu beachten.  
 
Über die Hygienemaßnahmen sind das Personal, die Schülerinnen und Schüler sowie die Er-
ziehungsberechtigten in geeigneter Weise durch die Schulleitung oder eine von ihr beauftragte 
Person zu unterrichten.  
 
Das Einhalten von Hygiene-und Abstandsregeln ist mit allen Schülerinnen und Schülern 
altersangemessen zu thematisieren 
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1. PERSÖNLICHE HYGIENE  
Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungs-
weg ist die Tröpfcheninfektion. Dies erfolgt vor allem direkt über die Schleimhäute der 
Atemwege. Darüber hinaus ist auch indirekt über Hände, die dann mit Mund-oder 
Nasenschleimhaut sowie der Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden, eine Übertragung 
möglich. 
Wichtigste Maßnahmen 

• Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des Ge-
schmacks-/ Geruchssinn, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen) auf jeden Fall 
zu Hause bleiben. 

• Möglichst mindestens 1,50 m Abstand zu Personen halten. 
• Masken verringern das Risiko einer Infektion. In Innenräumen im öffentlichen Bereich 

und in öffentlichen Verkehrsmitteln reduziert das Tragen von Masken das Risiko einer 
Infektion. Das gilt besonders, wenn Menschen zusammentreffen, sich länger aufhalten 
und wenn der Abstand von möglichst 1,5 Metern nicht immer eingehalten werden kann.  

• Hygiene-Tücher werden in den PC-Räumen zum Reinigen der Tastatur zur Verfügung 
gestellt. 

• Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute nicht berühren, d.h. 
nicht an Mund, Augen und Nase fassen. Lange Haare möglichst zusammenbinden.  

• Möglichst keine Berührungen, Umarmungen, Bussi-Bussi, Ghetto-Faust und kein 
Händeschütteln.  

• Gegenstände wie z. B. Trinkbecher, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte sollen nicht 
mit anderen Personen geteilt werden. 

• Den Kontakt mit häufig genutzten Flächen wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe 
möglichst minimieren, z. B. nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. 
Ellenbogen benutzen. 

• Husten-und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge oder ein Taschentuch 
gehören zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größt-
möglichen Abstand zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen.  

• Gründliche Händehygiene 
Händewaschen mit Seife für 20-30 Sekunden, auch kaltes Wasser ist ausreichend, 
entscheidend ist der Einsatz von Seife, z. B. nach Husten oder Niesen; nach der 
Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach dem erstmaligen Betreten des 
Schulgebäudes; vor dem Essen; vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen eines 
Mund-Nasen-Schutzes, nach dem Toiletten-Gang. 

• Damit die Haut durch das häufige Waschen nicht austrocknet, sollten die Hände regel-
mäßig eingecremt werden. Die Handcreme ist für den Eigengebrauch von zu Hause 
mitzubringen. 

 
Händedesinfektion:  
Den Schülerinnen und Schülern ist die korrekte Anwendung einer Händedesinfektion von 
den Lehrkräften zu erläutern. Ferner sind Lehrkräfte darauf hinzuweisen, dass 
Desinfektionsmittel nie unbeaufsichtigt zusammen mit den Schülerinnen und Schülern in 
einem Raum sein dürfen. Den Schülerinnen und Schülern ist die Möglichkeit der leichten 
Entflammbarkeit zu verdeutlichen, um den achtsamen Umgang zu schulen und ein 
Runterfallen der Flaschen möglichst auszuschließen. 
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Das Desinfizieren der Hände ist nur dann sinnvoll, wenn 
• ein Händewaschen nicht möglich ist, 
• nach Kontakt mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem. 

Dazu muss Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in die trockene Hand gegeben und 
bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände eingerieben werden. 
Dabei ist auf die vollständige Benetzung der Hände zu achten (siehe auch www.aktion-
sauberehaende.de). 
 
Achtung! Händedesinfektionsmittel enthalten Alkohol und dürfen nicht zur 
Desinfektion von Flächen verwendet werden. Explosionsgefahr! 

 
• Das prophylaktische Tragen von Infektionsschutzhandschuhen wird nicht empfohlen.  

 
 

2. RAUMHYGIENE: KLASSENRÄUME, FACHRÄUME, 
AUFENTHALTSRÄUME, VERWALTUNGSRÄUME, LEHRERZIMMER 
UND FLURE 

 
Zur Vermeidung der Übertragung durch Tröpfcheninfektion soll auch im Schulbetrieb ein 
Abstand von mindestens 1,50 Metern eingehalten werden. Das bedeutet, dass die Tische in den 
Klassenräumen möglichst weit auseinandergestellt werden. Die Schülerinnen und Schüler 
sollen möglichst eine feste Sitzordnung einhalten, die zu dokumentieren ist.  
Partner-und Gruppenarbeiten dürfen unter Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln erfolgen.  
 
Lüftung  
Um gesundheitlich zuträgliche Raumluft sicherzustellen sowie zur Reduktion des 
Übertragungsrisikos von Infektionskrankheiten und Innenraumschadstoffen, ist eine 
regelmäßige und ausreichende Lüftung der Räume erforderlich. Gute Luftqualität leistet auch 
einen wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit sowie zur Vermeidung 
von unspezifischen Beschwerden und Geruchsproblemen.  
 
Fensterlüftung 
In Räumen mit Fensterlüftung ist das „20–5–20-Prinzip“ (20 Minuten Unterricht, 5 Minuten 
lüften, 20 Minuten Unterricht) zu befolgen. Die Lüftung hat als eine Stoßlüftung bzw. 
Querlüftung durch möglichst vollständig geöffnete Fenster zu erfolgen. Je größer die 
Temperaturdifferenz zwischen innen und außen ist, desto effektiver ist das Lüften. Daher ist bei 
kalten Außentemperaturen im Winter ein Lüften von ca. 3 - 5 Minuten sehr wirksam. An 
warmen Tagen muss länger gelüftet werden. Vor Beginn des Unterrichtes und in den Pausen 
soll unter Beachtung der Außentemperaturen gegebenenfalls auch länger gelüftet werden. Eine 
Dauerlüftung soll nicht erfolgen. Andauernde Zugluft ist zu vermeiden. 
Soweit vorhanden, kann eine sogenannte Luftgüteampel, die die CO2-Konzentration misst, an 
das regelmäßige Lüften erinnern. Lüftungsmaßnahmen können dann abhängig von der CO2-
Konzentration erfolgen. Steigt diese über 1.000 ppm, ist spätestens bei 1.500 ppm ein 
manuelles Lüften über Fenster vorzunehmen. 
Alternativ kann die CO2-App der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung genutzt werden, 
welche die optimale Zeit und Frequenz zur Lüftung bestimmen und an die nächste Lüftung 
erinnern kann (https://www.dguv.de/webcode.jsp?query=dp1317760). 

http://www.aktion-sauberehaende.de/
http://www.aktion-sauberehaende.de/
https://www.dguv.de/webcode.jsp?query=dp1317760
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Eine alleinige Kipplüftung ist in der Regel nicht ausreichend, da durch sie zu wenig Luft 
ausgetauscht wird. Aus Sicherheitsgründen verschlossene Fenster müssen daher für die Lüftung 
unter Aufsicht einer Lehrkraft geöffnet werden. Die Öffnungsbegrenzungen an horizontalen 
Schwingflügelfenstern dürfen allerdings aufgrund der hohen Unfallgefahr nicht außer Kraft 
gesetzt werden.  
Können aufgrund baulicher Gegebenheiten Fenster in einem Raum dauerhaft nicht geöffnet 
werden, ist der Raum für den Unterricht nicht geeignet, es sei denn, es ist eine effektive raum-
lufttechnische Anlage (Lüftungsanlage) vorhanden. 
 
Raumlufttechnische Anlagen 
Räume mit raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlage) werden kontinuierlich und ausreichend 
mit Außenluft versorgt, soweit diese nicht im Umluftbetrieb laufen. Voraussetzung für die 
Nutzung einer RLT-Anlage ist, dass eine Wartung gemäß VDI 6022 erfolgt. 
Eine zusätzliche Fensterlüftung ist in Räumen, die über eine raumlufttechnische Anlage 
verfügen, nicht erforderlich. 
 
Andere Lüftungsanlagen 
Andere Lüftungsanlagen, für die es keine normativen Regelungen gibt, wie z. B. einfache Zu- 
/Abluftanlagen (z. B. Fensterventilatoren), müssen fachgerecht geplant, eingebaut und be-
trieben werden.  
Ob eine zusätzliche Fensterlüftung (siehe oben: „Fensterlüftung“) erforderlich ist, ist im 
Rahmen der Planung festzulegen. Lüftungsmaßnahmen sollten abhängig von der CO2-
Konzentration erfolgen. Steigt diese über 1.000 ppm, sollte spätestens bei 1.500 ppm ein 
manuelles Lüften über Fenster oder eine Aktivierung der Lüftung vorgenommen werden. 
 
Luftreinigungsgeräte 
Luftreinigungsgeräte (Filtertechnologien, UV-C Technologien, Ionisations- und 
Plasmatechnologien) sind nicht dafür ausgelegt, verbrauchte Raumluft abzuführen bzw. 
Frischluft von außen heranzuführen. Diese ersetzen daher nicht die regelmäßige Lüftung. Die 
Vorgaben zur „Fensterlüftung“ sind soweit wie möglich umzusetzen.  
Vor Inbetriebnahme von Luftreinigungsgeräten ist eine Gefährdungsbeurteilung gem.  
§ 5 Arbeitsschutzgesetz zu erstellen. 
 
Reinigung 
Die DIN 77400 (Reinigungsdienstleitungen Schulgebäude –Anforderungen an die Reinigung) 
ist zu beachten. Im Gegensatz zur Reinigung wird eine routinemäßige Flächendesinfektion in 
Schulen nicht empfohlen. 

3. HYGIENE IM SANITÄRBEREICH  
 

In allen Toilettenräumen und an Handwaschplätzen müssen ausreichend Flüssigseifenspender 
und Einmalhandtücher bereitgestellt und rechtzeitig aufgefüllt werden. Abfallbehälter für 
Einmalhandtücher sind vorzuhalten. Systeme, die Stoffrollen zur Handtrocknung verwenden, 
sind ebenfalls zulässig, sofern sie funktionsfähig sind. Der benutzte Teil der Handtuchrolle 
muss nach einmaligem Gebrauch wieder in den Handtuchspender eingezogen werden.  
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4.  Mitwirkungs- und Meldepflichten 

Das Auftreten von bestimmten Infektionskrankheiten oder ein entsprechender Krankheitsver-
dacht ist der Schulleitung unverzüglich mitzuteilen. 
Kein Präsenzunterricht bei Erkrankung 
Personen, die an bestimmten Infektionskrankheiten erkrankt sind oder bei denen ein 
entsprechender Krankheitsverdacht besteht, dürfen die Schule oder das Schulgelände nicht 
betreten und nicht an Schulveranstaltungen teilnehmen.  
Einzelheiten hierzu finden Sie im Merkblatt des RKI zur Belehrung für Eltern und sonstige 
Sorgeberechtigte: 
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/IfSG/Belehrungsbogen/belehrungsbogen_eltern_deutsch
.html 
Die Schulleitung meldet das Auftreten von bestimmten Infektionskrankheiten oder einen ent-
sprechenden Krankheitsverdacht dem zuständigen Gesundheitsamt. 

5 .  Information und Unterweisung zu Infektionsschutzmaßnahmen 

Über die Hygienemaßnahmen sind das Personal und andere Mitwirkende (z. B. im Rahmen der 
Betreuung oder der ganztägigen Beschulung), die Schülerinnen und Schüler sowie die Erzie-
hungsberechtigten in geeigneter Weise durch die Schulleitung oder eine von ihr beauftragte 
Person zu unterrichten bzw. zu unterweisen. 
 

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/IfSG/Belehrungsbogen/belehrungsbogen_eltern_deutsch.html
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/IfSG/Belehrungsbogen/belehrungsbogen_eltern_deutsch.html
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